
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Mürvet Öztürk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 08.03.2012 

betreffend Situation der Asylbewerberunterkünfte 

und  

Antwort  

des Sozialministers 
 

 

 
Vorbemerkung der Fragestellerin:  

Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)" vom 3. März 
2012 fehlen den hessischen Landkreisen Wetterau, Main-Taunus-Kreis und Dar-
mstadt-Dieburg Unterkünfte für Asylbewerber. Das Hessische Sozialministerium 
teilt jedoch mit, dass das Land trotz gestiegener Asylbewerberzahlen keine 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme und Unterbringung sieht. Die Gemeinschaftsun-
terkünfte im Landkreis Darmstadt-Dieburg seien zwar belegt, eine Unterbringung 
sei aber sichergestellt, teilt das Sozialministerium laut des Berichtes der "FAZ", 
mit. 

 

Vorbemerkung des Sozialministers:  
Nach § 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-
lingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz - LAG) 
vom 5. Juli 2007 sind die Landkreise und Gemeinden verpflichtet, Asylbe-
werber und andere in § 1 LAG näher bezeichnete Flüchtlinge "in Unterkünf-
ten, die einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beein-
trächtigung gewährleisten, unterzubringen. Die Unterbringung kann in 
Gemeinschaftsunterkünften oder in anderen Unterkünften erfolgen."  
 
Die vorliegende Kleine Anfrage erbittet Informationen und Daten, die auf-
grund deren Zuständigkeit für die Unterbringung von Flüchtlingen vorwie-
gend von den Kommunen vorgelegt werden können. Insbesondere wegen des 
mit der Beantwortung verbundenen hohen Arbeitsaufwandes und der für die 
Bearbeitung von Kleinen Anfragen vorgesehenen Frist nach der Geschäfts-
ordnung des Hessischen Landtages konnten weitergehende Informationen 
mit einem vertretbarem Aufwand nicht dargestellt werden. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage 
wie folgt: 
 
Frage 1. Wo plant das Sozialministerium die den Landkreisen zugewiesenen Asylbewerber 

unterzubringen, obwohl die vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte belegt sind?  
 

Die Unterbringung der Flüchtlinge nach § 3 des Gesetzes über die Aufnah-
me und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Perso-
nen (Landesaufnahmegesetz - LAG) ist Aufgabe der kommunalen Gebiets-
körperschaften. Diese sind auch für die Schaffung von geeigneten Unter-
bringungsmöglichkeiten verantwortlich, z.B. durch Anmietung weiterer 
Unterkünfte oder Wohnungen. Das Land weist den Gebietskörperschaften 
Flüchtlinge zu. Es informiert dabei die Gebietskörperschaften zwecks ent-
sprechender Planung regelmäßig über die Entwicklung der Einreisezahlen 
von Flüchtlingen. 
 
Frage 2. Wie viele Gemeinschaftsunterkünfte gibt es in Hessen? (Bitte aufschlüsseln nach 

Kommunen.) 
 

Eine nicht abschließende Übersicht über Gemeinschaftsunterkünfte in Hes-
sen kann der Anlage 1 entnommen werden. Darüberhinausgehende Informa-
tionen liegen der Landesregierung nicht vor.  
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Frage 3. Wie viele Asylbewerber können die jeweiligen Unterkünfte aufnehmen? (Bitte 

aufschlüsseln nach Unterkunft.) 
 

Wie viele Asylbewerber die jeweiligen Unterkünfte aufnehmen können, ist 
der Anlage 1 und 2 zu entnehmen. 
 
Frage 4. Wie viele Asylbewerber sind in den Jahren 2010 und 2011 den jeweiligen Kom-

munen zugewiesen worden? 
 

Im Jahr 2010 sind den Kommunen insgesamt 2076 Asylbewerber und im 
Jahre 2011 insgesamt 2326 Asylbewerberinnen und Asylbewerber zugewie-
sen worden. Die Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber be-
zogen auf die einzelnen Kommunen ist in der Zuweisungsstatistik des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt (Anlage 3) dargestellt.  
 
Frage 5. Welche Kommunen mussten infolge der Zuweisungen neue  Gemeinschaftsunter-

künfte oder weitere Möglichkeiten der Unterkunft für Flüchtlinge schaffen? 
 

Welche Kommunen infolge der Zuweisungen neue Gemeinschaftsunterkünfte 
oder weitere Möglichkeiten der Unterkunft für Flüchtlinge schaffen mussten, 
ist der Anlage 4 zu entnehmen. 
 
Frage 6. Gibt es landesweite Mindeststandards bezüglich der Ausstattung der Gemein-

schaftsunterkünfte? 
 Wenn ja, welche? 
 

In Hessen gibt es seit dem Jahr 2000 keine Mindeststandards für die Ausstat-
tung und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen 
mehr. Gemäß § 3 des Landesaufnahmegesetzes sind die Landkreise und 
Gemeinden verpflichtet, die Flüchtlinge in Unterkünften unterzubringen, die 
einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
gewährleisten. Die Gebietskörperschaften sind "pauschal" für die Unterbrin-
gung von Asylbewerbern zuständig und achten bei den Vertragsabschlüssen 
mit den Betreibern der Unterkünfte auf die Einhaltung gewisser Standards 
(entsprechend der im Jahr 2000 aufgehobenen Mindeststandardverordnung 
von November 1996). Im Rahmen der Sozialbetreuung sowie durch die 
Gesundheitsämter, die Bauämter und den Brandschutz werden regelmäßig 
Überprüfungen vorgenommen. Bei Beschwerden wird die Fachaufsicht ein-
geschaltet.  
 
Frage 7. Nach Erfahrungen des "Leverkusener Modells" ist die Unterbringung von Flücht-

lingen in Privatwohnungen wesentlich kostengünstiger als in Gemeinschaftsunter-
künften. Nutzen hessische Kommunen Privatwohnungen als Möglichkeit der Un-
terbringung von Flüchtlingen? 

 a) Wenn ja, welche Kommunen nutzen die Möglichkeit? 
 b) Welche finanziellen Auswirkungen hat die Nutzung von Privatwohnungen als 

Unterkunft für Flüchtlinge in der jeweiligen Kommune? 
 

Bei dem "Leverkusener Modell" handelt es sich um ein lokales Modell der 
Stadt Leverkusen und keineswegs um ein regionales Modell des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Das nordrhein-westfälische Innenministerium teilte 
entsprechend auf Nachfrage mit, dass dieses Modell sich nicht in Ballungs-
räumen umsetzen ließe und ausschließlich lokal angewandt würde.  
 
Eine im November 2011 von der Arbeitsgemeinschaft für Migration und 
Flüchtlingsfragen (Argeflü) durchgeführte bundesweite Umfrage zu dem 
Thema "Probleme bei der Wohnungssuche von Personen ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus" zeigte, dass bundesweit Schwierigkeiten auftreten, auf 
dem Wohnungsmarkt bezahlbare Wohnungen für Bezieher von Transferleis-
tungen zu finden. Wohnungen in ländlichen Gebieten werden wiederum oft 
wegen der schlechteren Infrastruktur (öffentliche Verkehrsanbindungen, 
Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes oder der Schule) abgelehnt. Die Gebiets-
körperschaften greifen aber auch auf die Möglichkeit zurück Wohnungen 
selbst anzumieten, um Flüchtlinge unterzubringen. Dies ist für Familien 
oder für Personen, deren dauerhafter Aufenthalt sich abzeichnet, oftmals die 
bevorzugte Unterbringungsalternative. In Hessen ist jedenfalls die Mehrheit 
der Asylbewerberinnen und Asylbewerber (62,7 v.H.) in Wohnungen unter-
gebracht.  
 
15 von 26 Gebietskörperschaften haben aufgrund der Anfrage Angaben 
zurückgemeldet (Anlage 5).  
 
Auf der Grundlage der erhaltenen Auskünfte lässt sich Folgendes festhalten: 
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Eine Anmietung von privatem Wohnraum kann für Familien mit mehreren 
Personen im Einzelfall günstiger sein als eine Unterbringung in einer Ge-
meinschaftsunterkunft, in welcher sich die Unterkunftskosten nach Tages-
sätzen je Person errechnet. 
 
Die Annahme, eine Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sei 
wesentlich kostengünstiger, setzt allerdings das Vorhandensein von bezahl-
barem Wohnraum voraus.  
 
Grundsätzlich ist jedoch nicht davon auszugehen, dass eine Unterbringung in 
Privatwohnungen kostengünstiger sei, da eine Anmietung von Privatwohn-
raum gleichzeitig auch die Übernahme von Kautionskosten beinhaltet, die 
Mietkosten und Betriebskosten höher sind als in einer Gemeinschaftsunter-
kunft und eine Wohnungserstausstattung zur Verfügung gestellt werden 
muss. Auf die finanzielle und personelle Belastung bei einer Unterbringung 
in Privatwohnungen wird ebenfalls von den Kommunen hingewiesen. Die 
finanziellen Auswirkungen bei einer Unterbringung in Privatwohnungen 
seien im Übrigen nicht bezifferbar, da jeder Einzelfall gesondert berechnet 
werden müsse. 
 
Wiesbaden, 24. April 2012  

Stefan Grüttner 
 
 
 
Anlagen  

Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 






























